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Bibliografie

Titel Zivilprozessordnung 

Redaktionelle Abkürzung ZPO

Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 310-4

§ 371b ZPO - Beweiskraft gescannter öffentlicher Urkunden

1Wird eine öffentliche Urkunde nach dem Stand der Technik von einer öffentlichen Behörde oder von einer mit öffentlichem
Glauben versehenen Person in ein elektronisches Dokument übertragen und liegt die Bestätigung vor, dass das elektronische
Dokument mit der Urschrift bildlich und inhaltlich übereinstimmt, finden auf das elektronische Dokument die Vorschriften über die
Beweiskraft öffentlicher Urkunden entsprechende Anwendung. 2Sind das Dokument und die Bestätigung mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur versehen, gilt § 437 entsprechend.

gespeichert: 03.07.2024, 15:19 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/0f03825f-9bde-302d-a3d0-38d09afd92f4
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/f7d81626-f41e-3038-8dc0-fb248817dc86


gespeichert: 03.07.2024, 15:19 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


